
Herr Bürgermeister,
verehrte Vertreterinnen und Vertreter im Rat der Stadt Voerde,
liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger,
werte Vertreter der örtlichen Medien,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

verständlicherweise ist der Haushalt 2019 für mich ein ganz 
besonderer, wurde er doch von mir in einer gänzlich anderen 
Verantwortung aufgestellt als die neun Haushalte der Vorjahre, an 
denen ich zwar immer nach bestem Wissen und Gewissen 
mitwirken konnte, die letztendliche Regie aber immer an anderer 
Stelle stattfand. 

Ich darf aber schon an dieser Stelle versichern, dass das gesamte 
gleich folgende Zahlenwerk grundsolide und in Abwägung aller 
absehbaren Eventualitäten von mir zusammengestellt, bewertet 
und analysiert worden ist und insofern aus meiner Sicht eine gute 
Grundlage für die finanztechnische Abwicklung des kommenden 
Jahres 2019 darstellt.

Die Haushaltseinbringung 2019 habe ich mir in Form eines 
strukturierten Vortrages vorgenommen, welcher folgende 
Einzelthemen umfasst. 
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Meine Damen und Herren, 

gestatten Sie mir zunächst einen kurzen Rückblick auf das sich 
dem Ende zuneigende Haushaltsjahr 2018. 
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Das Jahr 2018 hat es in sich gehabt, wie Sie gleich selber nach der 
Nennung einiger Grunddaten unter den Unterpunkten 

• Die Haushaltsentwicklung 2018 und
• Das voraussichtliche Ergebnis 2018

feststellen werden.
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Liebe Zuhörer,

der Haushaltsentwurf 2018 wurde am 12.12.2017 durch die 
damalige Kämmerin Frau Kaspar eingebracht, 

am 18.12.2017 öffentlich bekannt gemacht und 

am 20.03.2018 nach erfolgten Beratungen in den Fachausschüssen 
vom Rat der Stadt Voerde einstimmig und ohne Enthaltungen 
beschlossen. 

Die Haushaltsgenehmigung erfolgte durch den Kreis Wesel als 
zuständiger Aufsichtsbehörde nur gut zwei Monate später am 
29.05.2018. 

5



Bei 

Gesamterträgen von 92.761.972 € und 

Gesamtaufwendungen von 94.303.963 €

schloss die ursprüngliche Planung mit einem 

Fehlbedarf von 1.541.991 € ab.

Die tatsächliche Haushaltsentwicklung, meine Damen und Herren, 
stellte sich dann aber gänzlich anders dar. 
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Anhand dieses „Wasserfalldiagrammes“ lassen sich die 
Haushaltsveränderungen eindrucksvoll ablesen, die von einem 
geplanten Fehlbedarf von rd. 1,54 Mio. € zu einem derzeit zu 
prognostizierenden Überschuss von rd. 1,12 Mio. € und somit 
einer rechnerischen Verbesserung des geplanten Ergebnisses um 
voraussichtlich rd. 2,66 Mio. € führen. Zugegeben bergen die 
bereits aufgenommenen Jahresabschlussarbeiten, z.B. in Form von 
erforderlich werdenden Rückstellungen etc. das Risiko einer 
Ergebnisveränderung. 

Die wesentlichen Veränderungen im einzelnen stellen sich 
folgendermaßen dar 
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Die wesentlichen hier genannten Haushaltsverbesserungen 
belaufen sich auf gut 4 Mio. €, 

die Haushaltsverschlechterungen auf ca. 1,5 Mio. €. 

Bei aller Freude über diesen Verlauf gilt es aber zu beachten, dass 
wir hier in nicht unwesentlicher Höhe, nämlich mit gut 1,87 Mio. €
keine strukturellen Haushaltsverbesserungen, sondern 
sogenannte Einmaleffekte, feststellen müssen. 
So ist z.B. der geplante, aber entfallende, Rückbau des 
Parkschulgebäudes genauso zu nennen, wie ein Großteil der 
Gewerbesteuererträge als (einmalige) Nachveranlagungen zu 
Vorjahren. 

Die aktuelle Ertragssollstellung der Gewerbesteuern zum 
05.12.2018 weist hier einen Betrag von 13.001.848 € aus. 
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Wie am 07.11.2018 im Arbeitskreis Haushaltssteuerung und 
-konsolidierung bereits erörtert, bedeutet diese Entwicklung 
voraussichtliche 

Gesamterträge in Höhe von 95.064.330 € und 

Gesamtaufwendungen in Höhe von 93.945.799 €

und somit ein voraussichtliches Jahresergebnis von + 1.118.537 €
und die bereits vorgenannte 

Ergebnisverbesserung von rd. 2,66 Mio. €. 

Die gerade beschriebenen Einmaleffekte von rd. 1,87 Mio. € außer 
Acht lassend, ergibt sich rein rechnerisch dann kein Überschuss 
mehr, sondern ein Fehlbetrag in Höhe von gut 0,75 Mio. €.
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Meine Damen und Herren, 

gestatten Sie mir jetzt aber, mich dem Hauptthema zuzuwenden, 

dem Haushalt 2019.
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Eine Haushaltsplanaufstellung orientiert sich immer an Vorgaben, 
die entweder 

durch übergeordnete Stellen auf der Grundlage gesetzlicher 
Bestimmungen (z.B. Steuerschätzungen und Modellrechnungen)

oder aber 

in Anlehnung an absehbare örtliche Entwicklungen 

gebunden sind.
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Verehrte Zuhörer, 

ein Haushalt besteht immer aus gesetzlich vorgegebenen 
Einzelbestandteilen. Diese sind:    

die Haushaltssatzung,

der eigentliche Haushaltsplan mit seinen Einzelbestandteilen 
sowie

der Stellenplan.

Gestatten Sie mir bereits an dieser Stelle, Ihnen unbedingt die 
Lektüre des Vorberichtes zu empfehlen. Diesem können Sie in 
meiner Auffassung nach wirklich guter und verständlicher Form 
die getroffenen Einzelannahmen und die unterstellten 
Entwicklungen zu allen Ertrags- und Aufwandspositionen, welche 
dann in den dargestellten Prognosen und Annahmen münden, 
entnehmen. Detaillierte Erläuterungen im Rahmen dieser 
Haushaltseinbringung würden diesen sicherlich sprengen. 
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Meine Damen und Herren, 

ein erster Schritt bei der Betrachtung eines Haushaltsentwurfes, 
hier 2019 , ist immer der unmittelbare Vergleich mit den Werten 
des beschlossenen Vorjahreshaushaltes, in diesem Fall des Jahres 
2018. 

Dargestellt werden sollen dabei die wesentlichen Verbesserungen 
und Verschlechterungen. 

Die hier aufgeführten Verbesserungen belaufen sich auf rd. 6,291 
Mio. €, 
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die dargestellten wesentlichen Verschlechterungen 

summieren sich auf rd. 4,797 Mio. €.
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Meine Damen und Herren, 

nun aber zu der wesentlichen Aussage: 

Bei Gesamterträgen von 94.423.105 € und 

Gesamtaufwendungen von 94.793.940 €

schließt der Haushaltsentwurf 2019 mit einem 

Jahresfehlbedarf von 370.835 € ab. 

Daraus ableiten lässt sich eine Verbesserung des in 2018 für 2019 
prognostizierten Jahresergebnisses um immerhin 948.227 €. 
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Betrachtet man die Verbesserung im direkten Vergleich mit den 
Werten des Haushaltes 2018, 

so liegt diese nochmal um knapp 223 T€ höher und 

beläuft sich somit auf 1.171.156 €. 
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Wenden wir uns nun, 

verehrte Zuhörer, 

den wesentlichen Ertragspositionen und deren Entwicklung zu.

18



Da wäre zunächst die Grundsteuer B als neben der Gewerbesteuer 
bestehende kommunale Realsteuer. 

Der Hebesatz ist hier seit 2016 unverändert beibehalten worden 
und dies wird auch in 2019 vorbehaltlich des noch unter TOP 15 
der heutigen Sitzung zu fassenden Beschlusses so bleiben. 

Die Potenziale der HSK-Maßnahmen 119 (Anhebung von 460 v.H. 
auf 600 v.H.), beschlossen am 16.12.2014, und 138 (Anhebung von 
600 v.H. auf 690 v.H.), beschlossen am 25.11.2015, belaufen sich 
auf jährlich zusammen rd. 2,8 Mio. €; 
ohne diese Entscheidungen wäre ein Haushaltsausgleich in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Frist (hierzu komme ich im weiteren 
Verlauf noch zu sprechen) nicht darstellbar. 

Die Entwicklung der Grundsteuer B in Mio. € sowie je Einwohner 
in € ist der Tabelle zu entnehmen. Die leicht rückläufige Zahl von 
50 T€ für das Planungsjahr 2019 begründet sich bei für diese 
Steuer recht konstant planbaren Grunddaten durch die 
Rückführung des KBV und den damit verbundenen ausgeweiteten 
internen Leistungsverrechnungen. 
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Hier ergänzend eine grafische Darstellung der Entwicklung im 
Laufe der Jahre 2012 bis zum Ende der mittelfristigen 
Finanzplanung. 
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Die Gewerbesteuer stellt die immer noch ertragreichste 
Realsteuer der Stadt Voerde dar.
Der Hebesatz wurde hier zuletzt für das Jahr 2017 um 10 
Prozentpunkte auf jetzt 470 v.H. angehoben und soll ebenfalls 
unverändert bleiben. 

Die Betrachtung der in Voerde erhobenen Gewerbesteuer (also 
brutto) und der in diesem Zusammenhang zu zahlenden 

Gewerbesteuerumlage zeigt die letztendlich in Voerde 

verbleibenden Gewerbesteueranteile (netto). 

Der Verlauf in den letzten sieben Jahren mag die Schwierigkeit 
einer Prognose verdeutlichen. Für das Jahr 2018 stehen z. B. dem 
Planansatz in Höhe von 10 Mio. € derzeit gemäß Controlling mit 
Stand 07.11.2018 rd. 12,97 Mio. € gegenüber.
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Und hier, 

verehrte Damen und Herren, 

die Darstellung der gerade beschriebenen drei 
„Gewerbesteuerkomponenten“ in grafischer Form.
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Eine weitere ganz wesentliche, 
aber extrem konjunkturabhängige, 
Ertragsposition stellen die 

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und, wenn auch im 
Aufkommen nur rund 1/7 ausmachend, 

an der Umsatzsteuer dar. 

Die sich für das Jahr 2019 aus den Mai- und 
Novembersteuerschätzungen ergebenden Werte wurden mit den 
Orientierungsdaten des MHKBG NRW vom 02.08.2018 
hochgerechnet.  
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Und auch hierzu nochmal zur besseren Verdeutlichung eine 
grafische Darstellung. 

Weitere tabellarische und grafische Darstellungen zu der 
Entwicklung 

der Steuererträge (auch nach Steuerarten), 

der Steuerkraft je Einwohner und 

der städtischen Finanzkraft 

sind dem Vorbericht (Kapitel 3.2.1.10) zu entnehmen.
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Die Schlüsselzuweisungen 2019 werden berechnet auf Basis der 
städtischen Steuerkraft in der Zeit vom 01.07.2017 bis 30.06.2018, 
der landesweiten Entwicklung der kommunalen Steuerkraft sowie 
der zur Verfügung stehenden Verbundmasse des Landes NRW. 

Für das Jahr 2019 ergibt sich entgegen der Annahmen in 2018 für 
2019 aufgrund der höheren eigenen Steuerkraft (Einmaleffekt bei 
den Gewerbesteuererträgen) und methodischer Änderungen 
entsprechend dem sog. „sofia-Gutachten“ (Anpassung von 
Soziallasten-, Schüler- und Zentralitätsansätzen sowie fiktiven 
Hebesätzen) eine Verschlechterung um rd. 0,25 Mio. €. 

Für die Prognosen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 
wurden sowohl die Orientierungsdaten als auch die örtlichen 
Besonderheiten bei der Entwicklung der eigenen Steuerkraft 
berücksichtigt. 

Die Grafik verdeutlicht die Aussagen der Datentabelle. 
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Gestatten Sie mir aufgrund der besonderen Entwicklung zur 
seitens des Landes aus Bundesmitteln bereitgestellten 
Integrationspauschale eine kurze Erläuterung. 

Während in den Jahren 2016 und 2017 eine Weiterleitung nicht 
erfolgte, wurden in 

2018 immerhin 100 Mio. € der insgesamt seitens des Bundes 
erhaltenen 434 Mio. € an die Kommunen weitergegeben; 

für Voerde waren das 178.900 €. 

Während zunächst für 2019 seitens des Landes die gleiche 
Vorgehensweise beabsichtigt war (für Voerde 178.838 €), wurde 
diese Überlegung nach massiven Widerständen verworfen und 

neu wird jetzt die seitens des Bundes für das Land NRW 
vorgehaltene Integrationspauschale in Höhe von 432,8 Mio. €
komplett den Kommunen zur Verfügung gestellt. 

Für Voerde wurden in den Haushalt 2019 daher 678.800 €
eingeplant.

26



Sehr geehrte Damen und Herren, 

lassen Sie uns nun gemeinsam den Blick auf einige 

wesentliche Aufwandspositionen 

richten.
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Da wäre zunächst der Personalaufwand. 
Vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses unter TOP 12 
der heutigen Sitzung werden sich die Personalaufwendungen für 
das Jahr 2017 auf 17.171.054,52 € belaufen und somit um 
656.045,48 € unter dem Planansatz desselben Jahres liegen. 
Gründe hierfür sind unplanbar hohe Personalvakanzen in Form 
von Dauererkrankungen ohne Lohnfortzahlung, bedeutsame 
Fluktuationen ohne unmittelbare Stellennachbesetzungen und 
kurzfristig verlängerte und nicht so absehbare 
Beurlaubungsphasen. 

Der Planansatz für 2019 mit 19,35 Mio. € ist u.a. ganz wesentlich 
geprägt von der Erhöhung der Beschäftigungsentgelte aufgrund 
von Tarifabschlüssen, der Umsetzung des 
Organisationsoptimierungskonzeptes im Bereich des Allgemeinen 
sozialen Dienstes, von Höhergruppierungen und 
Stufensteigerungen als Auswirkungen der Entgeltordnung und der 
geplanten Besetzung von je einer Stelle in den FB 1 und 5 ohne 
Stellenplanausweitung. 

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 wurden 
die gemäß aktuellem Gutachten zu erwartenden Pensions- und 
Beihilferückstellungen berücksichtigt; die Planung befolgt 
weitestgehend die Vorgaben der Orientierungsdaten für HSK-
Kommunen von 1%. 

Die grafische Darstellung beschreibt die Entwicklung im Vergleich 
der Plan- mit den bereits bekannten Ist-Werten. 
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Die weitaus größte Aufwandsposition stellen die 
Transferaufwendungen dar. 

Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Grafik werden an 
dieser Stelle nachrichtlich auch die „sonstigen Transfererträge“, 
welche, bei dem Transferaufwand in Abzug gebracht, einen Blick 
auf den Netto-Transferaufwand erlauben. 
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Diese Grafik beschreibt neben dem gerade beschriebenen Netto-
Transferaufwand in Mio. € auch den Netto-Transferaufwand je 
Einwohner in €.

Meine Damen und Herren, 

erlauben Sie mir im weiteren Verlauf einen Blick auf einige 
wesentliche Einzelpositionen des Transferaufwandes.
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Da wäre zunächst die Kreisumlage. 

Der Kreis Wesel beabsichtigt für die Jahre 2019 und 2020 einen 
Doppelhaushalt zu führen. 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahren für den Kreishaushalt 
2019/20 hat der Landrat des Kreises Wesel mit Schreiben vom 
11.10.2018 das Verwaltungsverfahren der Benehmensherstellung 
zur Festsetzung der Kreisumlage mit den kreisangehörigen 
Kommunen eingeleitet. Die Stellungnahme der Stadt Voerde im 
Rahmen der Herstellung des Benehmens zur Aufstellung des 
Haushaltsentwurfes 2019/20 vom 23.11.2018 ist im 
Ratsinformationssystem als Mitteilung der Verwaltung im 
öffentlichen Teil (TOP 31 der heutigen Sitzung) veröffentlicht. 

Der Hebesatz im Doppelhaushalt 2019/20 wird sich voraussichtlich 
in 2019 auf 37,5% und in 2020 auf 38,5% belaufen und führt in 
2019 trotz Absenkung um einen Prozentpunkt zu einer 
voraussichtlich um 384 T€ höheren Kreisumlage als in 2018. 

Die Einbringung des Doppelhaushaltes 2019/20 erfolgt in der 
Sitzung des Kreistages am 13.12.2018. 
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Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die 
Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und 
Landschaftsverbände als auch der örtlichen Besonderheiten der 
Veränderung der Steuerkraft ist 

bei dieser Entwicklung der Hebesätze für die Jahre 2014 bis 
einschließlich 2020

von diesen Planwerten auszugehen. 
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Diese Grafik stellt die Entwicklung der Kreisumlage für den 
Zeitraum 2006 bis zum Ende des mittelfristigen 
Finanzplanungszeitraumes, also bis 2022, dar.
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Einen weiteren nicht zu unterschätzenden 
Transferaufwandsbereich stellt der des „Asyls“ dar. 

Waren in 2015 insgesamt 319 Personen zu versorgen, belief sich 
die Zahl in 2016 schon auf 431. 
Die Zahl der Leistungsempfänger entspannte sich in 2017 etwas 
und lag wieder bei 319 Personen. 
Die aktuelle Prognose für 2018 liegt bei 169 Personen. 
Dem Planwert im Haushalt 2018 von 1.994.600 € steht ein zu 
erwartendes Ergebnis im Rahmen des Controllings von rd. 1,47 
Mio. € gegenüber. Für das Jahr 2019 wird von durchschnittlich 205 
Leistungsempfängern ausgegangen. 
Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 werden die 
Orientierungsdaten von jährlich + 2% angenommen. 
Die Grafik veranschaulicht die Entwicklung, bezogen auf die 
Planansätze 2018 (hellgrau) sowie diejenigen in 2019 
(dunkelgrau), eindrucksvoll.   
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Für die Hilfen zur Erziehung wurden bereits in 2018 die seinerzeit 
nicht auskömmlichen Planansätze von 9,1 Mio. € um 1,5 Mio. €
angepasst und somit einem Hinweis der Aufsichtsbehörde im 
Rahmen der Genehmigung zum Haushalt 2017 zur bis dahin 
risikobehafteten Planung gefolgt. 

Für das Jahr 2019 konnten die Planansätze erstmalig um 500.000 €
abgesenkt werden; 

diese Entwicklung lässt, auch mit Blick auf die konsequente 
Umsetzung aus der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen 
sozialen Dienst, hoffen. 

Die Jahre 2020 bis 2022 wurden unter Anwendung der 
Orientierungsdaten von jährlich 2% geplant.   
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Im Rahmen der Krankenhausinvestitionsumlage werden alle 
Kommunen, unabhängig davon, ob auf ihrem Gebiet 
Krankenhäuser geführt werden, an den im Haushaltsplan des 
Landes NRW veranschlagten förderfähigen 
Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40% auf Basis der 
Einwohnerzahlen  beteiligt. 

Bereits im Rahmen eines Nachtragshaushaltes NRW erfolgte in 
2017 eine Sofortaufstockung der 
Krankenhausinvestitionsförderung um 250 Mio. €, also entstand 
hier bereits eine zusätzliche Forderung des Landes gegenüber den 
Kommunen bei einer 40%igen Beteiligung in Höhe von 100 Mio. €, 
welche aber erst 2018 geltend gemacht wurde und für Voerde 
eine Erhöhung um 205.284 € zur Folge hatte. 

Für die Jahre 2019 bis 2022 sind die ursprünglich geplanten 
förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach KHGG NRW und KHG 
NRW sowie deren aktuell vorgesehenen und damit nur sehr 
moderat wieder abgesenkten Beträge der Tabelle zu entnehmen.
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Wenden wir uns, 
verehrte Zuhörer, 

abschließend im Bereich der wesentlichen Aufwandspositionen 
der Entwicklung des Zinsaufwandes zu. 

Das derzeitige Zinsniveau, sowohl für investive Kredite als auch für 
Kassenkredite, liegt bekanntermaßen niedrig.

Demzufolge ist auch die Entwicklung in den Jahren 2007 bis 2019 
als stetig sinkend darzustellen. 

Die moderaten Anstiege der Zinsaufwendungen ab 2020 für die 
Kassenkredite weisen auf eine Prognose unter Annahme leicht 
steigender Zinswerte hin. 

Die Entwicklung der Zinsen für investive Kredite berücksichtigt die 
Ausnutzung der aktuell und voraussichtlich auch im 
Planungszeitraum günstigen Marktbedingungen.  
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Der Bestand an Liquiditätskrediten wird sich im Verlaufe des 
mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes, d.h. von 2020 bis 2022, 
unter den getroffenen Prognosen und Annahmen kontinuierlich 
reduzieren und zum 31.12.2022 um 10,16 Mio. € niedriger liegen 
als zum jetzigen Zeitpunkt. 
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Meine Damen und Herren,

gestatten Sie mir zum Ende meiner Ausführungen zum 
Ergebnisplan 2019 ohne weitere Kommentierung, Ihnen die 
Entwicklung der Ergebnispläne der Jahre 2010 bis zum Ende des 
Planungszeitraumes, also bis 2022, in Plan und Ist anhand einer 
Grafik anschaulich zu zeigen.
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In dieser Tabelle werden, ebenfalls unkommentiert, die 
ordentlichen Erträge, die ordentlichen Aufwendungen, die 
Finanzerträge und die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen, 
welche entsprechend aufgerechnet gemeinsam das 
Jahresergebnis bilden, dargestellt. 

Ein sich im Laufe des Finanzplanungszeitraumes verstetigendes 
positives Jahresergebnis wird sich erstmals im Jahr 2020 
einstellen. 
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Meine Damen und Herren, 

lassen Sie uns jetzt gemeinsam einen kurzen Blick auf den 
Finanzplan 2019 werfen. 

Bei einem Investitionsvolumen von 15.754.623 € und bei damit 
korrespondierenden 

Einzahlungen von 13.290.766 € wird sich ein in der 
Haushaltssatzung als Kreditermächtigung für das Jahr 2019 
ausgewiesener 

Kreditbedarf in Höhe von 2.463.857 € ergeben. 

Nachrichtlich sei mir erlaubt, an dieser Stelle bereits darauf 
hinzuweisen, dass auch für das Jahr 2019 
Ermächtigungsübertragungen für nicht komplett fertiggestellte 
Maßnahmen aus 2018 in einer Größenordnung von maximal 4,7 
Mio. € erforderlich werden. Auch bei den 
Ermächtigungsübertragungen ist somit im Verlaufe der letzten 
Jahre eine stetige Verringerung der notwendig zu übertragenden 
Finanzmittel festzustellen. 
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Diese Aufstellung beschreibt die wesentlichen Investitionsblöcke 
und deren Auszahlungsbedarfe.
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Gleiches gilt hier für die Einzahlungen des Finanzplanes 2019.

Gestatten Sie mir an dieser Stelle den Hinweis, dass sich das 
Kapitel 5. des Vorberichtes ausführlich mit den 
Investitionsmaßnahmen des Haushaltes 2019 sowie des 
Planungszeitraumes 2020 bis 2022 beschäftigt. 

Anschaulich werden hier große Einzelmaßnahmen beschrieben 
sowie alle Neuaufnahmen, aber auch Verlagerungen, erläutert.

Beispielhaft zu nennen ist hier zum Beispiel die Veranschlagung 
von Finanzmitteln zu städtebaulichen Anpassungsmaßnahmen für 
Götterswickerhamm im Rahmen der Deichertüchtigung in Höhe 
von 165.000 € in 2019 und zunächst weiteren jeweils 490.000 € im 
Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2021 und 2022. 

Auch auf die Entwicklung der investiven Schulden und der 
Pro-Kopf-Verschuldung wird in diesem Kapitel eingegangen.
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Verehrte Zuhörer,

Gestatten Sie mir dennoch einen kurzen Blick auf die Entwicklung 
der Verschuldung. 

Geplanten investiven Auszahlungen in Höhe von rd. 15,75 Mio. €
stehen in 2019 zu erwartende Kreditaufnahmen in einer 
Größenordnung von 2,46 Mio. € gegenüber. 

Hierin enthalten ist für das genannte Jahr bereits ein 
Kreditvolumen in Höhe von 723.500 € und 779.720 € in 2020 aus 
dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, für das entsprechend 
der Programmausrichtung das Land NRW den Schuldendienst 
(Zinsen, Tilgung) übernimmt. 

Bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven 
Fremdfinanzierungsmöglichkeiten im Sinne des § 86 GO NRW 
bleiben diese Darlehen außer Betracht.

Vor diesem Hintergrund, d.h. bei einer Betrachtung der 
erforderlichen investiven Kreditaufnahmen ohne Berücksichtigung 
des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“, stellt sich diese und 
die damit korrespondierende Nettoneuverschuldung sowie der 
Stand der Investitionskredite zum 31.12. des jeweiligen Jahres 
folgendermaßen dar.

Über den gesamten Finanzplanungszeitraum gesehen ergibt sich 
somit eine Entschuldung in Höhe von 107.185 € und somit die 
Einhaltung des Grundsatzes „Netto-Neuverschuldung = 0“.
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Liebe Zuhörer, 
ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass der Haushalt 2019 in 
einem neuen Design erscheinen wird. 
In einem ersten Schritt soll zunächst die Lesbarkeit der 
Produktergebnispläne verbessert werden. Zu diesem Zweck 
werden die relevanten Eckdaten in komprimierter Form und mit 
grafischer Aufbereitung dargestellt sowie die entsprechenden 
Inhalte in Textform kurz erläutert. Um künftig stärker auf die 
Erreichung konkreter Ziele hinzuwirken, wird zudem der Fokus 
stärker auf die mittelfristige Entwicklung im Planungszeitraum 
gelenkt und nicht nur mehr ein Haushaltsjahr beleuchtet. Diese 
Zielerreichung soll mit zu den Zielen passenden Kennzahlen 
gemessen und dokumentiert werden. Die aktuellen, bislang noch 
lediglich formalen Änderungen im Haushaltsplan sind ein erster 
Schritt zu einem moderneren, effizienten Ansatz der Steuerung 
der kommunalen Leistungserbringung. Die Inhalte, vor allem die 
Ziele, jetzt konkret zu bestimmen und weiterzuentwickeln, soll 
nicht zuletzt Aufgabe in den kommenden Sitzungen der 
Fachausschüsse sein. Mitgestaltung ist ausdrücklich erwünscht ! 
Beabsichtigt ist überdies, im Umfeld der öffentlichen 
Bekanntmachung des Haushaltsentwurfes 2019 auch eine Art 
Flyer aufzulegen, welcher die wesentlichen Bestandteile leicht 
verständlich beschreibt und darstellt.  
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Die bisherige Darstellung der Produkthaushalte beschränkt sich 
überwiegend auf Zahlenwerke und sachkontenbasierte 
Aufschlüsselung bis hinunter auf kleinste Einzelwerte, dies jedoch 
nur für das aktuelle Haushaltsplanjahr. 

Ereignisbezogene Informationen zu Veränderungen auf der 
Zeitachse fehlten.

Die tabellarische Übersicht bleibt als Pflichtbestandteil des 
Haushaltsplanes an anderer Stelle erhalten.
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Das neue Layout des Produktergebnisplans verzichtet auf die 
vollständige tabellarische Darstellung. Im Zahlenteil werden 
lediglich noch die Gesamtsummen der Erträge, Aufwendungen 
und der Saldo der internen Leistungsverrechnungen abgebildet. 
Ein verbessertes Verständnis der Inhalte soll durch die grafischen 
Darstellungen sowie textliche Erläuterungen vermittelt werden. 
Im Anschluss folgen weitergehende Informationen zu relevanten 
Grundzahlen (zur Einordnung von allgemeinen Größenordnungen) 
sowie formulierte Ziele und entsprechend abgeleitete Kennzahlen, 
dazu noch ggf. weitere Erläuterungen aus den Fachbereichen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, das dieser Teil der 
Neugestaltung noch nicht für alle Produktbereiche fertiggestellt 
werden konnte; wir sehen dies als ersten Einstieg in den 
Entwicklungsprozess, den wir in den nächsten Monaten 
konsequent und, wie ich hoffe, mit viel Unterstützung auch 
Ihrerseits in den Gremien, weiterverfolgen werden.  
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Meine Damen und Herren,

wenden wir uns nun, in der gebotenen Kürze, der Entwicklung des 
Eigenkapitales in den Jahren 2008 bis 2018 sowie 2019 bis 2022 
zu. 

Der Grund für die Einteilung in zwei Zeitspannen wird gleich 
deutlich.
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Verehrte Zuhörer,

wenden wir uns nun dem zuletzt seit 2012 aufzustellenden und 
fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzept zu.
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Neben den Voraussetzungen möchte ich ganz kurz auf 

die HSK-Maßnahmen und deren Umsetzung sowie den 

Möglichen Haushaltsausgleich eingehen.
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Gestatten Sie mir zunächst, die Voraussetzungen für ein 
Haushaltssicherungskonzept in Erinnerung zu rufen.
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Eine Vielzahl von HSK-Maßnahmen haben uns in den 
zurückliegenden Jahren begleitet. Ihre Beschreibung, Festlegung 
und letztendliche Beschlussfassung war nicht immer einfach. 
Meiner Meinung nach sprechen aber die hier dargestellten 
Konsolidierungsbeträge eine deutliche Sprache und das Ergebnis 
zeugt von diszipliniertem Umgang und Verhalten.
Im HSK-Maßnahmen-Controlling zum Stichtag 30.06.2018 ergab 
sich bei einem HSK-Ziel von 6.814.325 € ein prognostizierter 
Zielerreichungsgrad über alle Maßnahmen des HSK-Kataloges von 
rd. 104% bzw. 7.067.183 €. Vor diesem Hintergrund bleibt 
festzustellen, dass (bislang) nicht umsetzbare Einzelmaßnahmen 
(z.B. lfd. Nummern 113, 123, 130 oder 145 des 
Maßnahmenkataloges) das Gesamtkonsolidierungsziel nicht 
gefährden. 

Eine Bereinigung des Gesamtkataloges um Maßnahmen wie z.B. 
Werbung Beckenboden Hallenbad (113), 
Grundstücksreservierungsgebühr (123), 
Beitritt zu Einkaufsgemeinschaften (130) oder Wartungsarbeiten 
(145) 
erscheint bei entsprechender Beschlusslage möglich, aber ...
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Meine Damen und Herren,

Üblich ist es, im Rahmen einer Haushaltseinbringung auch auf 
absehbare, zu vermutende oder aber auch erwartete Chancen 
und Risiken einzugehen. Das will auch ich gerne versuchen. Die 
folgende „Aufzählung“ erhebt aber bei weitem keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.
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Ein aus dem ganzen sich ergebendes Fazit, in den zurückliegenden 
Jahren auch oft in Form einer „Wetterprognose“ geschehen, ist 
sicherlich nicht einfach; ich will es dennoch wagen
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In der 4. Ausgabe des Jahres 2010 der Zeitschrift stern habe ich 
seinerzeit eine Karikatur von Til Mette gefunden, die die damalige 
Situation in Voerde meiner Meinung nach gut beschrieb. Diese 
Zeiten sind aber lange vorbei.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ohne ihre Geduld und Aufmerksamkeit überstrapazieren zu 
wollen, gestatten Sie mir noch kurz, auf das geplante weitere 
Verfahren einzugehen.
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Den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2019 wünsche ich bereits 
an dieser Stelle einen konstruktiven, einvernehmlichen und 
harmonischen Verlauf.
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Meine Damen und Herren, verehrte Zuschauer und Zuhörer, 

das nun war der Haushaltsentwurf 2019 der Stadt Voerde. 

Ich hoffe im Nachhinein auf ihr Verständnis dafür, dass die 
Vorstellung und Erläuterung von für die Weiterentwicklung der 
Stadt Voerde so wesentlichen Grundlagen, wie ein Haushalt es 
nun einmal ist, auch entsprechende Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt 
aber wirklich abschließend darf ich mich bei Ihnen, Herr 
Bürgermeister, für das entgegengebrachte Vertrauen und bei den 
Verwaltungsvorstandskollegen für das kooperative Mitwirken bei 
der Entstehung des vorgetragenen Werkes herzlich bedanken. Ein 
ganz besonderer Dank gilt meinen Kolleginnen und Kollegen des 
gesamten Fachbereiches Finanzen und Steuern, ohne die die 
Haushaltseinbringung nicht hätte erfolgen können. Besonders 
erwähnen darf ich in diesem Zusammenhang den Fachdienstleiter 
für den Bereich Haushalt und Steuern, Herrn Wiesner, seine 
beiden Mitstreiter Michaela Krebber und Jens Payenberg und 
Alexander Hauser aus dem Bereich Zentrales Controlling. Danken 
möchte ich aber auch den vielen Kolleginnen und Kollegen aus der 
gesamten Stadtverwaltung, die jede und jeder für sich dazu 
beigetragen haben, eine belastbare Grundlage für das 
Haushaltsjahr 2019 zu schaffen. Und last but not least gilt mein 
Dank natürlich Ihnen allen für die mir entgegengebrachte 
Aufmerksamkeit.  
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